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1. Anlass zur Planänderung

9. Änderung des B-Planes Nr. E 17/1 – Hafenstraße – mit Urteil des 
OVG NRW vom 24.09.2010 für unwirksam erklärt

es gilt die Vorgängerfassung des B-Planes Nr. E 17/1 – Hafenstraße –
mit den Verfahren bis einschließlich zur 8. Änderung

Gericht hat im Wesentlichen die Rücksetzung des Eigentums auf 
den sog. passiven Bestandsschutz und damit die planbedingten 
Eingriffe in das Eigentum als unangemessen bemängelt

10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Hafenstraße – (und 73. Änd. FNP) unter 
Berücksichtigung des OVG-Urteils vom 24.09.2010 und unter 
Berücksichtigung der Ziele des „Einzelhandelskonzeptes der Stadt 
Emmerich am Rhein“
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2. Einzelhandelskonzept

Ratsbeschluss vom 31.05.2011
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den durch das 
Planungsbüro Junker & Kruse erstellen „Entwurf des 
Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Emmerich am Rhein“ von April 
2011 als „Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich am Rhein“ im 
Sinne eines räumlich-funktionalen Grundkonzeptes für künftige 
Entscheidungen zu Einzelhandelsansiedlungen in der Stadt Emmerich 
am Rhein.

Das vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene 
„Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich am Rhein“ versteht sich als 
freiwillige Selbstbindung an ein städtebauliches Entwicklungskonzept 
i.S. der Vorschriften des § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB), 
welches bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen sowie bei 
der planungsrechtlichen Beurteilung von Baugesuchen zu 
berücksichtigen ist.
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2. Einzelhandelskonzept – Ziele

Sicherung der landesplanerischen Funktion der Stadt Emmerich am Rhein als 
Mittelzentrum

Sicherung und Ausbau eines attraktiven Einzelhandelsangebotes in Emmerich 
am Rhein

Sicherung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Innenstadt

Sicherung und Ausbau eines Grund- und Nahversorgungsangebotes im 
gesamten Stadtgebiet, insbesondere durch funktionsfähige zentrale 
Versorgungsbereiche sowie ergänzende Nahversorgungsstandorte

Gezielte und geordnete Entwicklungen des großflächigen, insbesondere des 
zentrenrelevanten Einzelhandels

Planungs- und Investitionssicherheit für bestehenden und anzusiedelnden 
Einzelhandel

Abgeleitet aus der einzelhandelsspezifischen Situation der Gesamt-
stadt, daraus resultierenden Bewertungen sowie allgemeinen Rahmen-
bedingungen werden Ziele zu einer positiven zukunftsorientierten 
Stadtentwicklung definiert:
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2. EHK – Abgrenzung zentr. Versorgungsb. (Emmericher Hauptzentrum) Innenstadt

Standort 
Mennoniten-

straße
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2. Einzelhandelskonzept – Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich

Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss

Passantenfrequenz

Kundenorientierung der Anbieter

Multifunktionalität der Nutzungen

Funktionale Kriterien

Städtebauliche Kriterien
Baustruktur

Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur

Barrieren

Gestaltung des öffentlichen Raumes

Ladengestaltung und –präsentation) 



73. Änd. FNP und 10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Hafenstraße – Beteiligung der Öffentlichkeit

Stadt Emmerich am Rhein FB 5 – Stadtentwicklung – Oktober 2011 Seite 7

2. Einzelhandelskonzept – Passantenfrequenz

Standort 
Mennoniten-

straße
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2. Einzelhandelskonzept – Einzelhandelsdichte

Standort 
Mennoniten-

straße



73. Änd. FNP und 10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Hafenstraße – Beteiligung der Öffentlichkeit

Stadt Emmerich am Rhein FB 5 – Stadtentwicklung – Oktober 2011 Seite 9

2. Einzelhandelskonzept – Standort Mennonitenstraße

kaum vorhandene Frequentierung

gewerbliche Mindernutzung der Erdgeschosse

abgesetzte Lage

Fußwegedistanz von über 500 m zum Kernbereich des zentralen 
Versorgungsbereiches (Neumarkt/südliche Kaßstraße)

kein städtebaulicher und funktionaler Zusammenhang zwischen dem Standort
Mennonitenstraße und dem Geschäftsbereich der Kaßstraße

durch eingeschossige Flächdachbauweise Kfz-Betrieb, gewerblich orientierte 
Baustruktur setzt sich der Standort vom Zentrumsbereich ab

Lage primär in Richtung Bahnhofstraße (B 8) orientiert; Erreichbarkeit 
vorwiegend mit dem motorisierten Individualverkehr

geringe Passantenfrequenz zwischen dem Platz Kleiner Löwe und dem B-Plan-
Änderungsbereich

Standort Mennonitenstraße liegt außerhalb ZV (Begründung)
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3.  73. Änd. FNP – derzeitige Darstellung

Sonderbaufläche 
„Einzelhandel mit 

Wohnungen“
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3.  73. Änd. FNP – künftige Darstellung

Gemischte 
Baufläche (M)
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4.  10. Änd. B-Plan NR. E 17/1 – Verfahrensgebiet
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Luftbild
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Änderungs-Vorentwurf
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Legende
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen

Mischgebiet (MI), § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-

betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind, 1. Wohngebäude, 2. Geschäfts- und Bürogebäude, 3. Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, 4. sonstige Gewerbebetriebe, 5. Anlagen für Verwaltungen 
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, ..., 8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen 
des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
außerhalb der in Abs. 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen 
werden.
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen

Ausschluss von zentren- und nahversorgungsrelevantem Einzelhandel 
im Plangebiet.

Begründung
Lage des Verfahrensgebietes der 73. Änd. des FNP und der 10. Änd. 
des B-Planes Nr. E 17/1 – Hafenstraße – außerhalb des zentralen 
Versorgungsbereiches.

Grundsätzlich zulässig sind nicht-zentrenrelevante Sortimente bis zu 
einer Verkaufsfläche von 800 qm.
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen

Durch die Kombination aus Festsetzung MI-Gebiet und der sog. 
„Fremdkörperfestsetzung“ gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO wird der im 
Plangebiet genehmigte Kfz-Betrieb planerisch in seinem Bestand 
gesichert sowie ihm Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt.

Damit können Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen des 
zulässigerweise errichteten Betriebes ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass damit keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. des § 3 BImSchG durch vom 
Betrieb ausgelöste Geräusche oder Gerüche an den nächstgelegenen 
Wohn- und Mischnutzungen ausgelöst werden.
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen

Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen auf max. 30,60 m über NN 
orientiert sich an der unteren Grenze der Bestandsbebauung im 
Nahbereich.

Gelände liegt zwischen 17,95 m und 18,50 m über NN. Damit sind 
Gebäudehöhen von ca. 12,00 m bis 12,55 m möglich.

Überschreitung der Gebäudehöhe durch untergeordnete Bauteile und 
Nebenanlagen bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. So können z.B. 
Kamine und Antennen auf dem Dach zugelassen werden. 
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Textliche Festsetzungen

GRZ 0,6 Höchstwert der BauNVO für MI-Gebiete.

Derzeitige Überbauung des Grundstücks durch Kfz-Betrieb liegt unter 
40% Entwicklungspotenzial.

Weitere Verdichtung im Falle einer Neubebauung des Grundstücks soll 
ermöglicht werden Festsetzung einer möglichen Überschreitung der 
GRZ um 50% auf maximal 0,8 durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahren sowie durch Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO.
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4.  10. Änd. B-Plan Nr. E 17/1 – Löwentor – 5-armiger Kreisverkehr
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5. Verfahren/Projektplan

05.10.2011
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5. Verfahren Projektplan

Ende 
2011/ 

Anfang 
2012


